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 Veröffentlicht am 01.03.2007

Norm

ZPO §246 Z3

ZPO §248 Abs1

KO §7

EO §7 Abs3

Rechtssatz

Nach Zustellung eines Zahlungsbefehles per Konkurserö6nung ist nach Fällung des Fortsetzungsbeschlusses die

Erhebung eines Einspruches bzw der Ablauf der Einspruchsfrist abzuwarten. Der Einspruch ist der einzige im Gesetz

vorgesehene Rechtsbehelf gegen einen Zahlungsbefehl, wird ein solcher nicht erhoben, erwächst der Zahlungsbefehl

ipso iure in Rechtskraft.
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